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§ 260 StGB Wehrmittelsabotage
 StGB - Strafgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

§ 260.

Wer ein Wehrmittel oder eine Einrichtung oder Anlage, die ausschließlich oder vorwiegend der Landesverteidigung

oder dem Schutz der Zivilbevölkerung gegen Kriegsgefahren dient, oder einen dafür bestimmten Werksto5 entgegen

einer übernommenen Verp6ichtung nicht oder fehlerhaft herstellt oder liefert und dadurch wissentlich die

Landesverteidigung, die Schlagkraft des Bundesheeres oder eines Teiles des Bundesheeres oder den Schutz der

Zivilbevölkerung gefährdet, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist,

mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
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